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Die Mannigfaltigkeit im Anstaltswesen

Gar oft habe ich im Lauf der Jahre erklären
dürfen, was die drei ohne Punkt aneinander
gefügten Buchstaben VSA bedeuten. Je nach Lust und
Laune und nach der Art des Fragenden habe ich
meine Antworten variiert, aber nie das gesagt, was
ich laut Statuten eigentlich hätte sagen sollen,
nämlich: «VSA bedeutet Verein für Schweizerisches
Anstaltswesen, und dieser Verein ist laut Paragraph
3 der Statuten eine Dachorganisation». Dabei kenne
ich die Statuten sehr genau, durfte ich sie doch in
der ersten Nummer des1 Fachblattes, die mir zur
Redaktion anvertraut war, der Leserschaft zur
Kenntnis bringen. Auch das Wort Koordinierung,
das zum Dachverbande gehört, ist in den Statuten
vorhanden, aber doch scheint es mir nichtig, sich
nicht oder doch nicht in bestimmender Weise an
diese Formulierungen zu halten, wenn man das
Wesen des VSA erklären will; man könnte sonst
sogar in eine Betrachtungsweise geführt werden,
die sich für das Gedeihen des VSA nachteilig
auswirken könnte. Im übrigen gehört der VSA, der
bekanntlich auf eine 111 Jahre alte Geschichte
zurückblicken kann, offenbar zu den Vereinen, die
es für nötig erachten, sich häufig mit
Statutenänderungen abzugeben, ersetzen doch zum Beispiel
die in Kraft stehenden Statuten solche aus dem
Jahr 1942. Glücklicherweise sind Statutenänderungen

bei den jetzigen Statuten sehr leicht
vorzunehmen, falls es sich gelegentlich als wünschbar

erweisen sollte, sie zur besseren Wahrung der
Vereinsinteressen abzuändern. Ueberhaupt hemmen
diese Statuten keineswegs die Initiative des
Vorstandes oder der Mitglieder. Einzig, falls
unerwarteterweise Neigungen zur Auflösung des Vereins
aufkämen, stiesse man in den Statuten auf einen
gehörigen Hemmschuh.

Wenn ich nun jemanden für den VSA
interessieren will, dann weise ich unter Weglassung der
obigen Präliminarien zunächst auf die erstaunliche
Mannigfaltigkeit unter den Mitgliedern hin, wobei
sich die Mannigfaltigkeit auf zwei allerdings
grundverschiedene Hauptrichtungen erstreckt. Einmal in
bezug auf das Alter und auf die körperlich-seelische

Beschaffenheit der zu Betreuenden, vom Säugling

bis zum Greis und vom sog. Bdldungsunfähigen
bis zu dem vielleicht gerade wegen seiner
übernormalen Intelligenz Schwersterziehbaren.

Von diesen Verschiedenheiten soll jetzt nicht
gesprochen werden. Dagegen sollen noch einige
Andeutungen gemacht werden in bezug auf die
Mannigfaltigkeit nach einer anderen schwer
definierbaren Richtung hin. Als ein Ordnungsprinzip
kann man die Art der Bewirtschaftung nehmen,
wobei freilich besonders in neuerer Zeit sich bei
genauerer Betrachtung immer mehr Ueberschnei-
dungen aufweisen Messen. Da kämen etwa in eine
Kategorie die Anstalten, die von der Oeffentlich-
keit, also einem Kanton oder einer Gemeinde finan-
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